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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1953

Norm

AußStrG §16 BII3a

Rechtssatz

Die Verfügung des Außerstreitrichters, sich einer Sachentscheidung erst nach Beendigung eines zwischen den Parteien

anhängigen Prozesses zu unterziehen, ist nicht materiellrechtlicher, sondern rein verfahrensrechtlicher Natur. Sie

kann daher mit Beschwerde nach § 16 AußStrG nicht wegen o7enbarer Gesetzwidrigkeit, sondern nur wegen Nullität

angegriffen werden.
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